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Bussenverordnung der Gemeindepolizei

Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Zollikofen erlasst, gestutzt auf
Artikel 58 des Gemeindegesetzes vom 16. Marz 1998 und Artikel 50 ff der
Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 sowie Artikel 10 Buchsta-
ben g des Polizeireglementes (PolReg) der Einwohnergemeinde Zollikofen
vom 17. September 2003 folgende Bussenverordnung.

l. Rechtsnormen

Art. 1

' Diese Verordnung regelt die Straffolgen bei Ubertretungen gegen

Vorschriften die geméass PolReg und PolV geahndet werden.

2 Wo das eidgendssische oder kantonale Recht die Gemeinde fiir die Straf-
verfolgung als zustandig erklart, gelten die Bestimmungen des Uberge-
ordneten Rechtes.

Art. 2

Das Verfahren richtet sich nach Artikel 50 ff GV' und sinngeméss nach den
Bestimmungen des Gesetzes iiber das Strafverfahren (StrV)>?.

Art. 3

' Fir die Bussenverfiigungen wird das im Anhang aufgefiihrte einheitliche
Formular verwendet.

2 Bussen bei Widerhandlungen gegen Bestimmungen des Gesetzes (iber
Aufenthalt und Niederlassung der Schweizer (GNA)® sowie das Gesetz
iber Aufenthalt und Niederlassung der Auslédnder (ANAG)* kdnnen im ver-
einfachten Verfahren direkt am Schalter der Einwohner- und Fremdenkon-
trolle bezahlt werden.

® Wird bei Widerhandlungen gegen das PolReg oder die PolV eine schriftli-
che 5Verwarnung ausgesprochen, kann eine Kanzleigebuhr erhoben wer-
den.

' BSR 170.111
2BSR 321.1

*BSR 122.11
*BSR 122.21

°BSR 328.1 Art. 14

Rechtsgrundlagen

Verfahren

Form der Bussen-
verfligung



Zusténdige Organe

Bussenkontrolle

Datenschutz

Art. 4

' Das im PolReg und der PolV bezeichnete Organ verfiigt die Bussen ge-
mass Bussenverordnung.

2 Das Inkassoverfahren bei Rechnungstellung erfolgt durch die Finanzver-
waltung.

Art. 5

' Uber alle Verfahren im Zusammenhang mit Gemeindebussen und Ver-
warnungen fuhrt die Polizeiverwaltung eine Geschaftskontrolle, diese dient
der Verfahrensabwicklung, der Feststellung eines Ruckfalls und dem Voll-
zug.

2 Uber alle Verfahren wird ein Aktenheft gefiihrt. Dieses enthélt in der Regel
die Anzeige oder Meldung der Zuwiderhandlung, Beweise, Fachberichte,
weitere Abklarungen, allfallige Stellungnahmen der Betroffenen, die Erledi-
gungsverfiigung, Rechtsmittelerklarungen, Inkassomassnahmen, Umwand-
lungsbegehren.

® Die Aktenhefte werden zwei Jahren nach dem letzten Eintrag vernichtet.

“ Die Bussen fallen in die Gemeindekasse.

Art. 6

Die Geschaftsprifungskommission ist Aufsichtsstelle flir die Registrierung.



Il. Bussenliste (in CHF)

1. Aufenthalt und Niederlassung der Schweizer®

Delikt Grundlage Zeitspanne* Schalter | Rechnung
— Nichtangabe des Wohnungswechsels Gesetz uber bis 3 Monate | 30.00 50.00
—  Verspatete Anmeldung Niederlassung
- Nichtdeponieren der Schriften bei der Anmeldung und Aufenthalt
— Nichtdeponieren der Schriften bei Zivilstandsanderung | der Schweizer
— Nichterneuern des Aufenthaltsausweises (GNA)
12.09.1985
Delikt Grundlage Zeitspanne* Schalter | Rechnung
— Nichtangabe des Wohnungswechsels Gesetz Uber 4 bis 7 Monate | 50.00 70.00
— Verspatete Anmeldung Niederlassung
- Nichtdeponieren der Schriften bei der Anmeldung und Aufenthalt
—  Nichtdeponieren der Schriften bei Zivilstandsanderung | der Schweizer
— Nichterneuern des Aufenthaltsausweises (GNA)
12.09.1985
Delikt Grundlage Zeitspanne* Schalter | Rechnung
— Nichtangabe des Wohnungswechsels Gesetz Uber 8 bis 12 Monate | 80.00 100.00
— Verspatete Anmeldung Niederlassung
— Nichtdeponieren der Schriften bei der Anmeldung und Aufenthalt
— Nichtdeponieren der Schriften bei Zivilstandsanderung | der Schweizer
— Nichterneuern des Aufenthaltsausweises (GNA)
12.09.1985
Delikt Grundlage Zeitspanne* Schalter | Rechnung
— Nichtangabe des Wohnungswechsels Gesetz Uber liber 12 Monate | 100.00 120.00
- Verspéatete Anmeldung Niederlassung
— Nichtdeponieren der Schriften bei der Anmeldung und Aufenthalt
— Nichtdeponieren der Schriften bei Zivilstandsanderung | der Schweizer
— Nichterneuern des Aufenthaltsausweises (GNA)
12.09.1985
2. Aufenthalt und Niederlassung der Auslénder’
Delikt Grundlage Zeitspanne* Schalter | Rechnung
Nichtangabe des Wohnungswechsels Gesetz Uber bis 3 Monate | 30.00 50.00
Niederlassung 4 bis 7 Monate | 50.00 70.00
und Aufenthalt 8 bis 12 Monate | 80.00 100.00
der Auslander liber 12 Monate | 100.00 120.00

(ANAG)
12.09.1985

* Frist seit dem Eintritt des meldepflichtigen Ereignisses

6 BSR 122.11

" SR 142.20, BSR 122.21 und 142.201




3. Stimm- und Wahlausschuss 8

Delikt Grundlage Busse
Unentschuldigtes Nichterscheinen im Stimmausschuss Gesetz Uber die politi-

— Erstmalige Ubertretung schen Rechte (GPR) 250.00
— Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren vom 5. Mai 1980 500.00
4. Benutzung und Verunreinigung der 6ffentlichen Strassen und Platze

Delikt Artikel 14 Absatz 3 PolReg Busse
Erste Ubertretung 200.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 500.00
5. Gesteigerter Gemeingebrauch

Delikt Artikel 15 PolReg Busse
Erstmalige Ubertretung 50.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 200.00
6. Umzige und Demonstration ohne Bewilligung

Delikt Artikel 16 Absatz 1 und 4 PolReg Busse
Durchflihrung eines Umzuges oder einer Demonstration ohne Bewilligung 100.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 200.00
7. Missachtung des Verbotes zur Durchfiihrung einer Veranstaltung

Delikt Artikel 17 PolReg Busse
Erste Ubertretung 500.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 1000.00
8. Sammlung von Unterschriften, Verteilung von Drucksachen ohne Bewilligung

Delikt Artikel 18 PolReg Busse
Erste Ubertretung 200.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 500.00
9. Sammlungen auf éffentlichem Grund ohne Bewilligung

Delikt Artikel 19 PolReg Busse
Erstmalige Ubertretung 200.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 500.00
10. Schutz von Kulturen

Delikt Art 21 PolReg Busse
Erste Ubertretung 200.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 500.00

8 BSR 141.1 Artikel 73 und 96




11. Abstellen von nichtmotorisierten Fahrzeugen

Delikt Artikel 23 PolReg Busse
Erste Ubertretung 200.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 500.00
12. Verstésse gegen Grundsatze des Umweltschutzes

Delikt Artikel 26 Absatz 1 PolReg Busse
Erst Ubertretung 200.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 500.00
13. Bau- und Gewerbelarm

Delikt Artikel 27Absatz 1 PolReg Busse
Erstmalige Ubertretung 100.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 200.00
14. Wohnlarm, Garten und Hausarbeiten

Delikt Artikel 30 Absatz 2 und 3 PolReg Busse
Erstmalige Ubertretung 100.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 200.00
15. Lautsprecher, Sirenen, Signalgerate

Delikt Artikel 31 Absatz 1 und 3 PolReg Busse
Erstmalige Ubertretung 100.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 200.00
16. Veranstaltungen im Freien

Delikt Artikel 32 Absatz 1 PolReg Busse
Erstmalige Ubertretung 100.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 200.00
17. Hundehaltung

Delikt Artikel 37 Absatz 1 und 2 PolReg Busse
Erstmalige Ubertretung 100.00
Erneute Begehung innerhalb von zwei Jahren 200.00




lll. Schlussbestimmungen

Art. 7

Inkrafttreten Diese Bussenverordnung tritt mit dem Beschluss des Gemeinderates in
Kraft.

Zollikofen, 4. Oktober 2004
Gemeinderat Zollikofen

Prasident Sekretar:

Stefan Funk Roland Gatschet



	1 Für die Bussenverfügungen wird das im Anhang a

